
Förderverein der  
Ortsfeuerwehr Resse e.V. 

 
 

Förderverein der Ortsfeuerwehr Resse e.V.  1. Vorsitzender: Andreas Senkel  Bankverbindung : Sparkasse Hannover  
c/o Andreas Senkel  2. Vorsitzender: Nico Fleer  IBAN: DE83 2505 0180 0910 5149 09 
Engelbosteler Str. 7a  Schriftführerin : Jana Adamson  foerderverein@feuerwehr-resse.de 
30900 Wedemark  Kassenwartin: Tanja Hauffe-Hein  Amtsgericht  Hannover VR203476 

 

Beitrittserklärung 
 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein der Ortsfeuerwehr Resse e. V. als passives Mitglied mit 
einem Jahresbeitrag von Euro z.Zt. 24 €/Jahr zum _______________. Der Jahresbeitrag wird jeweils im März 
eines Jahres eingezogen. Ich erkenne die Satzung in der aktuellen Fassung an. (Die Satzung finden Sie im 
Internet unter www.feuerwehr-resse.de, auf Wunsch wird Ihnen ein Exemplar ausgehändigt.) 

Name, Vorname Geburtsdatum 

PLZ und Wohnort Straße und Hausnummer 

E-Mail Adresse Telefonnummer 

Ort, Datum Unterschrift 

Datenschutz: 
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke 
gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) bin ich einverstanden. Meine Daten werden nur so lange gespeichert, wie die gesetzlichen 
Bestimmungen dies erlauben. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über meine Daten zu 
erhalten. Meine Daten werden nach meinem Austritt aus dem Verein gelöscht. 
SEPA-Mandat: 
Zahlungsempfänger: Förderverein der Ortsfeuerwehr Resse e.V. 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE38ZZZ00002437089 
Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung 
Ich ermächtige den Förderverein der Ortsfeuerwehr Resse e.V. Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Förderverein 
der Ortsfeuerwehr Resse e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 

Name, Vorname und falls abweichend von oben, bitte zusätzlich Adresse 

Kreditinstitut 

IBAN 

Ort, Datum Unterschrift 

Hinweis: Sie können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit Ihrem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

http://www.feuerwehr-resse.de/

